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Zu der Anfrage der Gruppe Die FRAKTION. BS „Sanierung der Tiefgarage Packhof“ vom 
29.04.2025 nimmt die Verwaltung wie folgt Stellung:

Zu 1.:
Im Sinne des Gebäude-Elektromobilitätsinfrastruktur-Gesetzes (GEIG) wird die „größere 
Renovierung“ in § 2, Ziffer 5 wie folgt definiert: 
„Größere Renovierung“ bedeutet die Renovierung eines Gebäudes, bei der mehr als 25 
Prozent der Oberfläche der Gebäudehülle einer Renovierung unterzogen werden.“

Die laufende Sanierungsmaßnahme in der Tiefgarage Packhof entspricht einer Sanierung 
der haustechnischen Anlagen und ist nicht unter dem Begriff „größere Renovierung“ gemäß 
§ 2, Ziffer 5 zu subsumieren.  

Dennoch unterliegt die Tiefgarage Packhof dem Geltungsbereich des § 10, Absatz 1, GEIG 
als bestehendes Nichtwohngebäude mit mehr als 20 Stellplätzen.
Damit besteht die Anforderung, einen Ladepunkt bis zum 01.01.2025 zu errichten. Diese 
Anforderung wird mit der Sanierungsmaßnahme umgesetzt.

Zu 2.:
Trotz der oben beschriebenen Rahmenbedienungen und der daraus resultierenden hier 
geltenden Anforderung, wird darüber hinaus weiteren Grundsatzanforderungen aus dem 
GEIG zum Teil Rechnung getragen:

- Die Leitungsführungstrassen sind in der Tiefgarage in großen Mengen ausgebaut. 
Die Flächen in Technikräumen für Zählerplatze und Lademanagement sind 
vorhanden. 

- Zum Zeitpunkt der Eröffnung der Tiefgarage werden 12 Ladepunkte zur Verfügung 
stehen.

Eine Erhöhung der Anzahl der Ladepunkte ist demnach dem Grunde nach möglich. Ihre 
Anzahl muss hinsichtlich der freien Leistungsreserven des Gesamtnetzes durch tatsächliche 
Messwerte bestimmt werden. 

Zu 3.:
Zur Erweiterung der Ladeinfrastruktur in der Tiefgarage sind vorrangig die Leistungsreserven 
des Gesamtnetzes zu überprüfen und dem Bedarf anzupassen. 
In einem zweiten Schritt sind dann die baulichen Maßnahmen in der Tiefgarage zu treffen.
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